
Inhaltsverzeichnis 
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen 1

3.2.1 Art der Gefährdungen und deren Wirkungen 2

3.2.2 Ermittlung und Beurteilung 4

3.2.3 Arbeitsschutzmaßnahmen 8

3.2.4 Vorschriften, Regelwerk, Literatur 11

3.2.5 Textbausteine für Prüflisten und Formblätter 12

3.2.6 Autorinnen und Ansprechpartnerin 13

16.04.2024



3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
 
Viele Gefahrstoffe werden über die Atemluft von den Beschäftigten aufgenommen. Dabei kommt, auch mit Blick

auf die Berufskrankheiten, lungengängigen Stäuben und Rauchen eine zentrale Bedeutung für den Arbeitsschutz

zu. Darüber hinaus können aber auch bei vielen anderen Gefahrstoffen Gefährdungen durch Einatmen entstehen.

Die Gefährdung der Beschäftigten kann je nach Höhe der Belastung und der gefährlichen Eigenschaft ausgehend

vom Gefahrstoff unterschiedlich sein.
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3.2.1 Art der Gefährdungen und deren Wirkungen
 
Ein Großteil der Gefahrstoffe, die in den Betrieben verwendet werden, sind als gefährlich eingestuft und gekenn-

zeichnet. Hierzu gehören z. B. Lösemittel, Bremsenreiniger, Holzschutzmittel und vieles mehr. Die Art der Gefähr-

dung und ihre Wirkung können je nach Höhe der Belastung und der gefährlichen Gefahrstoffeigenschaft unter-

schiedlich sein. Aus der Kennzeichnung (Tab. 3.2-1) geht hervor, ob ein Gefahrstoff giftig ist, die Atemwege reizt

oder sensibilisiert, krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend oder chronisch toxisch ist. Die

Kennzeichnung ist auf dem Etikett oder im Abschnitt 2 des Sicherheitsdatenblattes (SDB) zu finden. 

Gesundheitsgefährdende Stäube und Rauche werden häufig bei der Bearbeitung nicht kennzeichnungspflichtiger

Gefahrstoffe freigesetzt (z. B. Schweißarbeiten, Quarzstäube beim Trennen von Baumaterialien). Daher gelten für

alle Tätigkeiten mit Exposition gegenüber alveolengängigen und einatembaren Stäuben generelle Maßnahmen

zum Schutz vor partikelförmigen Gefahrstoffen nach Anhang I Nummer 2 der Gefahrstoffverordnung.
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Tab. 3.2-1 Kennzeichnung von inhalativ gefährdenden Gefahrstoffen 
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3.2.2 Ermittlung und Beurteilung
 
Grenzwerte und weitere Beurteilungsmaßstäbe
 

Arbeitsplatzgrenzwert 

Arbeitsplatzgrenzwerte sind gesundheitsbasierte Werte; d. h., werden diese Luftkonzentrationswerte am Arbeits-

platz eingehalten, sind keine akuten und chronischen Auswirkungen zu erwarten. Arbeitsplatzgrenzwerte sind

Schichtmittelwerte mit zugehörigen Kurzzeitwerten für die Beurteilung von Expositionsspitzen. Sie sind in der

TRGS 900 gelistet.

 

Biologischer Grenzwert (BGW) 

Der BGW ist auch ein gesundheitsbasierter Grenzwert; d. h., wird diese Konzentration bei einer arbeitsmedizini-

schen Untersuchung eingehalten, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit eines Beschäftigten nicht

beeinträchtigt wird. Die biologischen Grenzwerte sind in der TRGS 903 gelistet.

 

Akzeptanz- und Toleranzkonzentration 

Für einen krebserzeugenden Gefahrstoff gibt es häufig keine Wirkschwelle, ab der keine Gesundheitsgefährdung

mehr besteht. Für den Arbeitgeber und Beschäftigten bedeutet das: Bei diesen Tätigkeiten verbleibt immer ein Re-

strisiko. Wie hoch das verbleibende Restrisiko sein darf und welche Schutzmaßnahmen notwendig sind, beschreibt

der rechtlich etablierte Ansatz in der TRGS 910 "Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebser-

zeugenden Gefahrstoffen". 

Abb. 3.2-1 Risikokonzept  

Das Akzeptanzrisiko (4:10 000) und das Toleranzrisiko (4:1 000) beschreiben die statistische Wahrscheinlichkeit

im Laufe eines Arbeitslebens, an Krebs zu erkranken. Aus dem Akzeptanz- und Toleranzrisiko leiten wissenschaftli-

che Gremien eine stoffspezifische Akzeptanz- und Toleranzkonzentration ab. Darüber werden die stoffspezifischen

Risikobereiche (rot, gelb, grün) beschrieben. Der Vergleich der Belastung der Beschäftigten im Betrieb mit diesen

Luftkonzentrationswerten entscheidet über die Notwendigkeit, den Umfang und die Dringlichkeit von Schutzmaß-

nahmen. Entsprechend zu den Luftkonzentrationswerten gibt es einen Äquivalenzwert zur Akzeptanz- oder Tole-

ranzkonzentration für arbeitsmedizinische Untersuchungen im biologischen Material. Diese Werte sind in der

TRGS 910 gelistet.

 

Methode: Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe: Modul Einatmen 

Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) [1] bestimmt das Gefährlichkeitspotenzial ausgehend vom

Gefahrstoff über die Gefährlichkeitsgruppe. Dazu nutzt es den Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nach TRGS 900 oder

die Einstufung und Kennzeichnung. Um die Exposition des Gefahrstoffs während einer Tätigkeit zu berücksichti-

gen, nutzt das EMKG die gehandhabte Menge und das Freisetzungspotenzial des Gefahrstoffs. Diese tätigkeitsbe-

zogenen Angaben können bei einer Betriebsbegehung erhoben werden.

3 Gefahrstoffe > 3.2 Einatmen von Gefahrstoffen 4

16.04.2024



 

Hinweis: Freisetzungsgruppe und Mengengruppe entsprechen dem EMKG-Modul Brand und Explosion.

 

Gefährlichkeitsgruppe Einatmen 

Liegt für einen Stoff ein AGW vor, wird dieser über den entsprechenden Luftkonzentrationsbereich einer Gefähr-

lichkeitsgruppe zugeordnet werden. Der AGW ist unter Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes angegeben. Für Ge-

fahrstoffe ohne AGW und Gemische wird das Gefährdungspotenzial des Gefahrstoffs über die Kennzeichnung be-

stimmt. Die Gefährlichkeitsgruppe ergibt sich aus den H-Sätzen. Die H-Sätze sind auf dem Kennzeichnungsetikett

und im Abschnitt 2 des Sicherheitsdatenblatts enthalten. 

Das Gefährlichkeitspotenzial ausgehend vom Gefahrstoff steigt von Gefährlichkeitsgruppe A zur Gefährlichkeits-

gruppe E.

Tab. 3.2-2 Einstiegsparameter zur Beurteilung der Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Gefahrstoffen

Einstiegsparameter Beurteilung

Gefährlichkeitsgruppe Einatmen

Einstufung:

H-Satz der Reihe 300 oder EUH-Satz

Arbeitsplatzgrenzwert nach TRGS 900

Einstufung und Arbeitsplatzgrenzwerte sind ein Maß

für die von dem Gefahrstoff ausgehende Gefährlichkeit.

Freisetzungsgruppe

Staubungsverhalten,

Dampfdruck oder 

Siedepunkt

Bewertung, wie schnell sich gesundheitsschädliche

Dämpfe und Stäube in der Luft ausbreiten.

Mengengruppe

Menge während der Tätigkeit

Bewertung der Gefährdung aufgrund der Menge und

der damit verbundenen Konzentrationsanreicherung in

der Luft.

Tab. 3.2-3 Gefährlichkeitsgruppe Einatmen

AGW nach TRGS 900
H-Satz,

wenn kein AGW vorliegt
Gefährlichkeitsgruppe

Feststoffe

(mg/m³)

Flüssigkeiten

(ppm)

10 bis 1 500 bis 50

Kein H-Satz, H304, H319,

H335, H336, EUH201A,

EUH207, EUH211, EUH212

A

1 bis 0,1 50 bis 5 H302, H318, H332, H371 B

0,1 bis 0,01 5 bis 0,5

H301, H314, H331, H334,

H341, H351, H361, H361d,

H361f, H361fd, H370,

H373, EUH029, EUH031,

EUH070, EUH071

C

0,01 bis 0,001 0,5 bis 0,05
H300, H330, H360D,

H360Df, H372, EUH032
D

> 0,001 > 0,05
H340, H350, H350i, H360,

H360F, H360Fd, H360FD
E
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Hinweis: Für Altbestände mit Kennzeichnung nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie können die Zuordnungstabel-

len auf der EMKG-Internetseite [1] genutzt werden.

 

Mengengruppe 

Die Menge des verwendeten Gefahrstoffs kann bei einer Betriebsbegehung ermittelt werden. Anhand des Gebindes

und der verwendeten Menge pro Tätigkeit erfolgt die Zuordnung zur Mengengruppe. Das EMKG kennt drei Men-

gengruppen, die in Tab. 3.2-4 aufgeführt sind. Es sind die gleichen Mengengruppen wie im Modul Brand und Ex-

plosion. 

Tab. 3.2-4 Zuordnung der Mengengruppen 

 

Freisetzungsgruppe 

Um abzuschätzen, wie sehr der Gefahrstoff dazu neigt, sich in der Luft auszubreiten und dort zu verweilen, werden

Flüssigkeiten und Feststoffe in Freisetzungsgruppen unterteilt (siehe Tab. 3.2-5). Dieses sind die Gleichen wie im

Modul Brand und Explosion. Bei flüssigen Gefahrstoffen ergibt sich die Freisetzungsgruppe aus dem Siedepunkt

oder Dampfdruck des Gefahrstoffs. Bei festen Gefahrstoffen kann die Freisetzungsgruppe qualitativ abgeschätzt

werden. 

Beim Versprühen ist die Freisetzungsgruppe aufgrund des entstehenden Sprühnebels immer hoch. Wässrige Lö-

sungen, z. B. haushaltsübliche Reinigungsmittel, verdunsten langsam; die Freisetzungsgruppe ist niedrig. Erhöhte

Anwendungstemperaturen begünstigen die Freisetzung. Wie die Freisetzungsgruppe für erhöhte Anwendungstem-

peraturen bestimmt wird, ist in den EMKG-Leitfäden [2; 3] erklärt. 

Bei einigen Tätigkeiten mit Feststoffen kann es zu feinem Staubabrieb kommen, z. B. durch das Fördern, Abwerfen

oder Abkippen von Materialien. Da die hierbei freigesetzten Stäube sehr fein sind, ist die Freisetzungsgruppe

"hoch" zu wählen. Dies gilt besonders bei Arbeiten mit Granulat oder körnigen Substanzen, die sonst der Freiset-

zungsgruppe "niedrig" zuzuordnen wären.
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Tab. 3.2-5 Zuordnung der Freisetzungsgruppe 
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–
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–

3.2.3 Arbeitsschutzmaßnahmen
 
Maßnahmenempfehlung nach EMKG 

Mit den Eingangsparametern

Gefährlichkeitsgruppe "Einatmen",

Mengengruppe,

Freisetzungsgruppe 

wird anhand der nachfolgenden Entscheidungstabelle die Maßnahmenstufe zum Schutz vor dem Einatmen des

Gefahrstoffs abgeleitet. 

Tab. 3.2-6 Entscheidungstabelle – EMKG-Modul Einatmen 

 

Maßnahmenempfehlungen nach EMKG sind:

 

Maßnahmenstufe 1 

Empfiehlt das EMKG Maßnahmenstufe 1, ist die konsequente Anwendung der Schutzleitfäden der Reihe 100 [4]

ausreichend. Sie beschreiben die notwendigen Basismaßnahmen. Liegt ein fester Gefahrstoff der Freisetzungs-

gruppe "mittel" oder "hoch" vor, sollte auch der Schutzleitfaden 240 "Staubarbeitsplätze" beachtet werden. Alle

weiteren Maßnahmen bauen auf dieser Maßnahmenstufe auf und sind zusätzlich umzusetzen.

 

Maßnahmenstufe 2 

Hier muss die Freisetzung von Gefahrstoffen möglichst an der Entstehungsstelle begrenzt werden. Eine Hilfestel-

lung zur Auswahl von emissionsmindernden technischen Maßnahmen bieten die Schutzleitfäden 2xx. Sie beschrei-

ben technische Maßnahmen für typische Arbeitsabläufe, wie z. B. Wiegen, Ab- und Umfüllen, Entleeren, Mischen,

Beschichten sowie Laminieren. Die Schutzleitfäden sind Checklisten und können als Dokumentationshilfe bei der

Umsetzung und Überprüfung der Maßnahmen genutzt werden.

 

Maßnahmenstufe 3 

Ergänzende Maßnahmen der Stufe 3 sind Tätigkeiten mit geschlossenen Systemen. Diese Arbeitsverfahren werden
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in den Schutzleitfäden 3xx beschrieben. Neben dem allgemeinen Schutzleitfaden 300 "Geschlossenes System" gibt

es weitere spezielle Schutzleitfäden z. B. zum Entleeren und Befüllen von Fässern, IBC-Containern sowie Umpum-

pen von Flüssigkeiten. Integrierte Absaugungen werden aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit den geschlossenen Sys-

temen zugeordnet.

 

Maßnahmenstufe 4 

In der Maßnahmenstufe 4 existieren keine Schutzleitfäden. Es handelt sich hierbei um Tätigkeiten mit Gefahrstof-

fen, von denen zumeist eine hohe Gefährdung ausgeht. In vielen Fällen kann auf das technische Regelwerk oder

andere Informationen der Unfallversicherungsträger und Bundesländer zurückgegriffen werden. 

Bei einer hohen Gefährdung kann ein spezielles Fachwissen zur Festlegung und Umsetzung von Schutzmaßnah-

men erforderlich sein. Dieses geht häufig über die Fachkunde zur Gefährdungsbeurteilung hinaus. Hier sind in der

Regel zusätzliche Beratungsleistungen notwendig, z. B. bei der Umsetzung und Überprüfung der Wirksamkeit von

Schutzmaßnahmen

 

Wirksamkeitskontrolle 

Die Überprüfung der immer anzuwendenden Maßnahmenstufe 4 kann mit den Schutzleitfäden der Reihe 100 vor-

genommen werden. 

Technische Schutzeinrichtungen (z. B. raumlufttechnische Anlagen oder Absaugungen) sind regelmäßig auf ihre

ordnungsmäßige Funktion zu prüfen. Hierzu gehört das Überwachen von Sollwerten (z. B. von Volumenströmen,

Luftgeschwindigkeit) unter Beachtung von Herstellerangaben oder technisch erfassbarer Störeinflüsse wie z. B.

Querströmungen. Die Überprüfung muss nach Gefahrstoffverordnung regelmäßig, mindestens jedoch im 3-Jahres-

Abstand erfolgen; bei Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen und Niederschlagen von Stäuben mindestens jähr-

lich. 

Darüber hinaus sollten regelmäßige, möglichst tägliche Sicht- und Funktionskontrollen festgelegt werden, z. B. die

Überprüfung der Funktion einer Absauganlage nach dem Einschalten. Zu achten ist zusätzlich auf sicht- oder hör-

bare Veränderungen sowie auftretende Mängel an Arbeitsmitteln. 

Kann nachgewiesen werden, dass der Arbeitsplatzgrenzwert, die Akzeptanzkonzentration oder ein anderer gesund-

heitsbasierter Beurteilungsmaßstab eingehalten sind, sind die Schutzmaßnahmen wirksam. Der Nachweis kann

durch eine Arbeitsplatzmessung oder eine nichtmesstechnische Ermittlungsmethode erbracht werden. Zu einer

nichtmesstechnischen Ermittlung gehören nach TRGS 402 neben Berechnungen auch Messergebnisse von ver-

gleichbaren Arbeitsplätzen. Diese Messergebnisse können betriebsinterne Messungen oder aber hinterlegte Ar-

beitsplatzmessungen in branchen- und tätigkeitsspezifischen Handlungsempfehlungen sein. 

Das EMKG kann auch als nichtmesstechnische Ermittlungsmethode für Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwert gelten.

Hierzu werden bei Stoffen mit Arbeitsplatzgrenzwert die Gefährlichkeitsgruppen eine Kategorie strenger gewählt,

als durch den Arbeitsplatzgrenzwert vorgegeben.
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Abb. 3.2-2 EMKG als nicht messtechnische Ermittlungsmethode 
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3.2.4 Vorschriften, Regelwerk, Literatur
 
Gesetze, Verordnungen 

www.gesetze-im-internet.de; https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (CLP)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

 

Technische Regelwerke zu den Arbeitsschutzverordnungen 

www.baua.de

TRGS 400 "Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen"

TRGS 402 "Ermitteln und Beurteilen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition"

TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"

TRGS 910 "Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen"
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3.2.5 Textbausteine für Prüflisten und Formblätter
 
Prüffragen 

Die Prüffragen gehen über die beschriebenen Schritte zur Ableitung von Maßnahmen nach dem EMKG hinaus und

sind zusätzlich zu prüfen.

Werden Tätigkeiten durchgeführt, bei denen Gefahrstoffe entstehen oder aus Erzeugnissen freigesetzt werden,

z. B. Löt- und Schweißrauche, Pyrolyseprodukte, Abgase, chemische Reaktionen und Zersetzungsvorgänge?

Werden Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt, die besondere Maßnahmenansätze erfordern, z. B. Ab-

bruch-, Sanierungs-, Reinigungs-, Recyclingtätigkeiten mit Freisetzung nicht bewusst verwendeter Gefahrstoffe?

Geht von den vorhandenen Arbeitsstoffen im Betrieb eine Staubbelastung aus?

Werden Arbeitsstoffe im Betrieb mechanisch bearbeitet, zerkleinert oder auf Förderbändern transportiert (z. B.

feiner Abrieb durch Förderbänder)?

Gibt es Arbeitsverfahren, bei denen Flüssigkeiten fein versprüht werden und es zur Aerosolbildung kommt

(z. B. Öle, Wasserlacke, brennbare Flüssigkeiten)?

Werden Gasen industriell und gewerblich gehandhabt?

Können stoffbedingte Umweltgefährdungen entstehen? 

Wenn eine oder mehrere Fragen mit "ja" beantwortet werden können, muss die Notwendigkeit zusätzlicher

Schutzmaßnahmen geprüft werden.
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